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Betreff: Entwurf eines Kartellgesetzes 1986 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

� �� 

25 Beilagen 
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/ PRÄSIDENTENKONFERENZ AB SC 11 I{l f"r � QO,-DER LAN DWIRTSCHAFTSKAM MERN Wien, am ..... ... ... �.�.�.�.�.�.�.�.� .................. . 
ÖSTERREICHS Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 6307 41, 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

z.Schr .v. � l5.1ü.19U5 (eingelangt 7.J.l.l9Ü5) 
G.�. ; 9100/65-1 (/D� 

An das 
bun6es�inisterium f�r J�stiz 

1'!iUSeUHlstr aße 7 
HOC ifien 

betreff" Entwurf eines �arte llges9 t zes 1966 

Die Präsidentenkonferenz der LanCviirtschaf·tskamrnern Öster­

reichs Deehrt sich ,? cem Bundeswinist.erium für Justi z ZUlU 

Entwurf eines Kartellgesetzes 19b6 innerhalb der bis 

lG.2.19t6 erstreckten Begutachtungsfrist folgende Stellung­

nahme bekanntzugeben . 

.,. 
J. 0 

Genü ssensc haften 

uach S 5 Ai)s 1 Z G (Jes �)e l tenden Kartellgesetzes ist die ses 

�auf Erwerbs - und 1irtschaftsgenossenschaften, soweit sie 

durch einen Kartellvertrag den Rahmen des Gesetzes über 

Erwerbs-· uno:!irtscha.ftsgenossenschaften vom 9. April 1873, 

W.;ßl.1'Jr. 70, ni cht i.:iberschrei ten. L nicht anzmvenden. 

Nach den hrläuternden j:;eDerkungen (zu � 16) schränkt der 

Zn-tv_Turf "allerdinqs die f�r Genossens\::!haften geltende Aus-

nah�:le ein " . �;ie Süll ' nicht mehr gelten" wenn sic h Genossen­

sc haften ihrersei ts wie6er zu einer Genossenschaft zusam-

rnenschließen� die 0eteiligung einer Genossenschaft an einer 

Genossenschaft reicht aus. um den Genossenschaftsvertrag 

dem Kartellgesetz zu unterwerfen-' 
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Die Präsidentenkonferenz der .LancVJirtschaftskamr:1ern Öster­

reichs erblickt in dieser BestiI$mng den Versuch der Zer­

schlagung des dezentral strukturierten f�deralistisch auf­

gel.)aut:en :,zaiffeisen-Ver;.)undes. ��nsbesondere eHe �';aren-

unO. \!erirJer i:ungsverbänöe r aber auch ;z;ahlreiche Primärgenos­

senschaften wären 6amit zur Gänze öem J:artellgesetz unter­

worfen . Der dreistufige Au fbau (Primärgenossenschaft auf 

lokaler Ebene, Lan6esverbände auf regionaler Ebene un� 

MunC/3szen'cralen auf J'\tmde[;ebene) s'cell t aber ein Viesens-

mer;ü:lal und bestL:�menöes :Jtruktrn:-eler,len't Ger land- unCi 

forsL-Jir-tschcd'tlichen �:: n ; erbs-- unC:;'.Jir�cschaftsgenossen­

schatten in Österreich dar. 

desonfers abzulehnen ist die Konze0tion �es Entwurfes 

(0 10 Z 1), wonacll der Genossenschaftsvertrag sel�st als 

Kar-teLl gilt , '/lenn an Ci.er be'creffencen (ienossenschaft eine 

anriere Genossenschaft beteiligt ist. Nach § 22 Z 3 darf 

das Kartellgericht ein Kartell nur genehmigen, wenn dieses 

volks'iifircschaftlich qerechtfertig-i: ist 0 l.�ach § 46 1-\bs 1 

Z 1 is'c zum Vorliegen (üeses Ums'tanc"es vOfil Vorsitzenden 

ci.es :\ar 'cellgerich'c s ein Gutachten C:es i:-aritätischen Aus­

schusses einzuholen 0 C,ieses ist in Cer l:egel binnen 3 Ixma­

ten zu erstatten._ c�och kann öiese :?ris·t angemessen verlän­

gert 1tlerden. iCommt nun der Pari tä,tische ß.usschuß zu einem 

negativen Gutachten hinsichtlich der volkswirtschaftlichen 

kann c'.;.as 'Kartell; n�Dlich der Senossen-

schaftsvertrag. nicht ge nehmigt werden unG die Durchf�hrung 

ld verhoten. Dies nach einer wartezeit, �ie 

'iilie 2rvähnt viele kona'te betragen kann. Die Gründung ,,>,äre 

,;;äI"lren6. eie ser ��eit nicht Qurchführbar 0 

3011te die Genossenschaf� bereits registriert sein, bleibt 

nur C:i:� :::',iquida'tion. i;jegative Entscheic':ungen des :iZartellge­

richtes vernichten also die rechtliche Existenz der Genos­

senschaft, währena Unternehmen in anderen Assoziationsfor­

roen in ihrem bestand unber�hrt bleiben und u.U. lediglich 
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von der Durchführung bestimmter Vereinbarungen Abstand neh-
.. 

men mussen. 

Anzumerken ist hier, daß Nitglieder des Paritätischen i'llUS­

schusses auf Vorschlag Ger Bundeskamraer und des Arbei ter­

kanrrner-tages über die, volkwirtschaftliche Rechtfertigung 

einer land- und forstwirtschaftlichen �rwerbs- und Wirt-

schaftsgenossenschaft zu entscheiden haben I 

v,Jei 'ter ist darauf hinzultJeisen, (�aß gemäß t� 23 Abs I die 

Genehmigung eines '" �{artel ls", also eines Genossenschafts­

vertrages, nur fünf �ahre gilt. Da Nichtgenehmigung oder 

�ichtverlängerung das Ende des rechtlichen Bestandes bedeu­

ten, s'teht für un'::ernehmerische Planungen und langfristige 

Entscheidungen (Inv2stitionen) jeweIls h�chstens ein Zeit­

raum von fünf Jahren zur Verfügung. Gegen Ende einer Fünf­

jahresperiode rr�ßten ja sogar geringfügige Entscheidungen 

aufgeschoben werd.en, �'tlenn Vorstanci und Gesch,=:!ftsführung 

nicht \;Jissen f "ob sie in einern Jahr überhaupt noch existie­

ren" . 

Die llaiffeisengenossenschaften und ihr demokratischer Aufbau 

stellen einen unersetzbaren wirtschaftlichen Schutz für 

die bäuerliche bev�lkerung dar. Die 2aren- und Verwertungs­

genossenschaften erfüllen seit Jahrzehnten - bedeutende Ver­

bandsgriinc1ungen gehen ])is auf die �!ei t der Jahrhundertwende 

zurück - ihre Aufgaben zur Zufriedenheit hunderttausender 

fuitglieder. In 6ieseQ Bereich ist es auch nicht zu krisen­

haften Erscheinungen vde in anderen \·Jlr-cschaftsbereichen 

ge;�on1faen; es mußt.� auch nicht c�ie Eilfe der öffen'tlichen 

Banei in Anspruch genommen �Nerden, \,7ie dies in Hilliarden­

Größenordnung in lIen le'tzten Jahren irmner wieder geschehen 

ist. Die Leidtragenden bei Zerschlagung einer - wie die 

Erfahrung zeigt - erfolgreichen Organisations struktur w�ren 

die bauern. Die Folge m�ßte ein �onzentrationsprozeß von 

kaum vorstellbare� Ausmaß sein. Selbständige Einheiten mit 

demokratischer Hit\;ir}cung der hitgl ieder an den ßntschei-
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dungen wurden in großer Zahl verschwin�en, die Folge ware 

eine Verarmung des län<Uichen ?.aumes. .Auch die Landarbei ter­

kammern befürch·ten mit ):�echt in diesera :'i'all c...en Verlust 

zahlreicher Arbeitsplätze f�r ihre �itglieGer. 

IJie .2räsidentenkonfe:cenz der Land;;.;irJcschaftskammern lehnt 

aus den angeführten GrünCen die die Genossenschaften be-

t:;:"E-�:cfenden HestirGYtlungen eies Ent<;durres entschieden und vor-

behalt los ab. besond�rs auch, weil der Entwurf in grober 

Ungleichbehandlung verschiedener Assoziationsformen für 

die Genossenschaften aas "Kartell :(raft tZechtsform" kreiert. 

Zur \/ermeidung von ,'iederholungen erk l ä.rt dü� J?räsiden·ten­

konferenz c�er Lanc.>;·lir-tschaftskalülT',ern 6.as Gutachten des 

österreichischen �aiifeisenverbandes vom 16.12.l9tS. 

Dr.Kljur.Ma/Ha/72GS. das 6em �un�esiJinisterium für Justiz 

vorlie<jt 3 zum Bestandteil ihrer ;.:i..:ellungnahme unc� ven'v"eist 

vollinhaltlich auf riie Ausführungen in diesem Gutachten. 

Ein j.:;:;.:emplar davon is'c ang(�schlossf2n (Beilage). 

l"'orstwirtschaft 

Die im �ntwurf vorgeschlagene Nicht�bernahhle der in 

S? 5 Ans I Z 3 l\artG angeor6.ne·ten Äusneh:uung der :r.�orstwirt­

schaft -wird in den brläuterungen C:�ar�li·t �)egründet, daii "sich 

fii.r diese Ausnahme keine sachlich("! ;.:ech'cfertigung mehr fin­

den:· lasse. Angcsich":s Dieser ehlas l:nar,>p gera.tenen Begrün­

dung er'!7eist sich ein ):',lick in oen ,Justizausschußber icht 

481 d.8. VIII.GP. zur 2. Kartellgeset�novelle, 

hGBl.�r.136!l958. als hilfreich� Dort wire auf den engen 

Zusammenhang mit der 1. Xartellges2tznovelle 

(LGbl.Gr.252/l956) hingewiesen, die die Ausnehmung des 

Landesrechtsbereichs (Ausschußberich·t � ;'also praktisch die 

land�'Jirtschaftlichen �-;:artelle") :0rachte . . ::'orstwirtschaf-

tliche Kartelle wurden als nicht existent festgestellt. Die 

enge Verflechtung von Landwirtschaft und Borstwirtschaft in 
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Österreich (r:li t �Jalö: über 3/4 aller land- und forstwirt­

schaftlichen Betriebe, rund 235.000), die zur gleichen kar­

tellrechtlichen Behandlung geführt hat, besteht aber nach 

wie vor. 

Vorschlag und Erläuterungen übersehen; daß die bisherige 

�sterreichische Kartellgesetzgebung darauf zielte, einen 

m()glichs·t freieni7ettbevmrb durch entsprechond strenge 

Behanc.lung von wirtschaf·tspolitisch bec:.eutsamen "�artellen 

zu f�rdern, andererseits aber die �wischenbetriebliche 
r/u'" ar··"·'1"'narh-·\ l' �- "'u ·'J""'f."I'l'ncotl' g"'n . 
Lt 0 I.Ul C J.J\-_ l ... .L___ J ��.=' .t. i.:) _ \;:: uno. insgesamt Kartelle nach 

ihrem wirtschaftsprlitischen Gewicht zu behandeln, nicht 

a�er darauf, wirtschaftspolitisch belanglose Vorgänge in 

6i� �enennung und Behandlung als Kartelle einzubeziehen. 

Diese Zielsetzung bietet auch heute noch die sachliche 

Recht:fertigung für 6.ie l\.usnehmung der :�'orstwirtschaft. 

Die �sterreichische 50rstwirtschaft besteht aus rund 

23�.OOO Einzelbetrieben, davon rund 1.000 gr�ßere, buchfüh­

rungspflichtige Forstbetriebe. Selbst der gr�ßte Waldbesit­

zer, die Republik Österreich - 6sterreichische Bundesforste, 

hat zufolge der besitzaufsplitterung und der Konkurrenz mit 

anderen inländischen 30hholzlieferanten sowie mit dem libe­

ralisierten Rohholzimport keine auch nur annähernd marktbe­

herrschende Gteliung. Noch viel weniger gilt dies von der 

großen Zahl der kleineren Betriebe in ihren verschiedenen 

Größenklassen. 

Die karktentwicklung für Rohholz in den letzten Jahrzehnten 

zeig-t d.eutlich das Durchschlagen ü(�r jew'eiligen marktge­

staltenden Kr�fte wie� Konjunkturlage insbesondere der 

Hauwirtschaft , Absa·tzlage des österreichischen Schni ttholz­

exportes, ?urniernachfrage nach t�belkonjunktur, Holzar­

tenrtlod .. � und. interna·tionale Konkurrenz 0 Hegen der Export­

konkurrenz ist vor allem die internationale Preisentwicklung 

maßgebend, wie besonders deutlich Zellstoff, Papier und 

Platten und demzufolge der Industrierohstofi Holz zeigen. 
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Der bsterreichische Rohholzmarkt ist, wie sich aus der 

Importstatistik ergibt, dem freien ·,;Je·t·cbe"n·;rb ausgesetzt g 

dessen Einfl�sse jeden - im �brigen sch�n rein organisato­

risch undenkbaren - Versuch einer inl�ndischen. kartellm�­

Bigen Einflußnahme unte:cbinden würden. 

Innerhalb der �orstwirtschaft fineen in der unterschiedli­

chen Form kleinregionaler �Jirtschaftsf�hrerbes?rechungen, 

der Information durcn nunäschreihen oc,er J.·'achpresse f der 

Uurchschni ttspreismi i:'teilung und Larktempfehlung der Inter­

essenvertretungen und verschiedener :f'ormen zwischenbetrieb­

licher und überbetrieblicher Zus�llinenarbeit Informationen 

über den l"�arkt unc;, gemeinsame hk·ti vi täten auf (;.em Flarkt 

statt u die all� zusan.nen oeer einzeln f�r sich Z\.lar in 

kleinem Naßstab nützlich. aber von keinerlei auch nur an­

n�hernd wettbewerbsverzerrender oder gar marktbeherrschender 

Bedeutung sind. Jede Umfrage innerhalb der Forstwirtschaft 

und bei ihren Marktpartnern wird bestätigen, daß Sachver­

halte. die eine �artellrechtliche Behandlung erfordern, 

tats�chlich nicht gegeben sind . 

Die l�inbeziehung in cl.as �{:artl�llg'2se'C?: ':jürde wegen dessen 

außerordentlich weiter Fassung der Sachverhalte (Bagatell­

kartelle in. bereich der Empfehlungs- und Verhaltenskartelle) 

zahllose dieser lTtarkt,?oli tisch becc!.cl.1'tungslosc!D Kleinak,ti vi­

t�ten formalrechtlich dem Kartellgesetz und dessen b�rokra­

tischen �·orruvorscf1rif·ten, I-!:elde- und Ims}(unftsverpflichtun­

gen, Bearbeitungsnotwendigkeiten un6 Strafdrohungen unter­

stellen. Eine solche �:echtsgestaltung erschiene als aufwen­

dige Bel�stigung ohne jeden wirtschaftspolitisChen Sinn. 

Das Kartellgesetz sollte nach der eingangs erwähnten Ziel­

s(�tzung auf tatsächlich einflußreif:::he A.bsprachon begren;;;t 

werden. Im Bereicll der �sterreichischen Forstwirtschaft mit 

ihrer zersplitterten und dezentralen Bigentümer- und Orga­

nisationsstruktur und unter internationalem Wettbewerb fin­

den solche marktbeherrschenden Vorg�nge nicht statt. 
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Aus den angeführten Gründen lehn t aie ?räsidentenkonferenz 

der i .. andwirtschaftskalilincrn Österreich s 6.L� vom Gesetzentwurf 

vorgesc hlagene Einbe ziehung der �orstwirtschaft nachdrück­

lich ab. 

111. 

Sozialp�rtner-Einiqung? 

Die Präsidt2ntenkonf�renz der I"an6uirtschaftska;.;unern hat 

eine Iilcldung in der ·'v'1iener Zei'cung' vom 11. September 

19i35 :;::mn Anlaß gc:m0n11Uen, in eine�il :::chrciben ( 7 .10.1985, 

G�; .�:\-33L;,/r,i.) an den E.errn Bundesminis·ter für Justiz festzu­

halten7 daß sie in 6eratungen über eine gesetz l iche Neure­

gelung auf dem Gebiet des Kartellrechtes nicht eingeschal­

tet war, und denmach mit Erstaune n und 1:>efremden von l\leldun­

gen uber eine Einigung der Gozial?artner Kenntnis erhalten 

hat. Die {cleldung s·tammte imrrrerhin a .... ls einer vertrauenswür­

digen Quelle � der ers·te Satz hat gelautet ; \'Die Sozialpart­

ner haben sich nach ruehrmonatigen Verhandlungen im wesent­

lichen auf den Inhal-c einer i{artelJ.gese·tz-Novelle geeinigt CI • 

Der iierr Dunc.es;ninister iur Justiz hat d.arauf in seinem 

Schr<;�iben vom E) . c'over,:'.Der 19H5 (j .. JO/, 6: ... ln bestätigt i' ö.aß an 

elen bera.tungen die zur Ausar'Jcitunf; des bc gutac htungs8nt­

\mrfes führten , nur (".le Bunc:.e sk ammer der gewerblichen 'iJirt­

schaft und der 6sterreichische Arbeiterka@nertag beteiligt 

waren. D adurch sollte li.a. das Gesetzgebungsverfahren be­

schleunigt �erdGn . Das Hundesministerlum für Just iz habe 

den Ent';,iurf <laher auch nicht als :;:.1it d8n So zialpartnern 

a1:;.;:orö.iert bezeichne t. Hiezu wurde auf den allgemeinen 

Teil der Erläuterungen ve rwiesen . 

Dort w:i.rd zweimal von der':l �'funsch nach verschiedenen Änderun-

gen ees Karte llgesetzes gesprochen, der in den letzten 

�ahren au f getret e n sei. 'und zwar vor allem von der Seite 

der G07.ialpart.ner". -�·lie die zitierte 1.,",üdung zeigt v geben 
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solche offenbar auch vor der Versendung des Entwu:cfes ge­

brauchte Formulierungen zur Mißdeutung Anlaß. Es ist eben 

nicht richtig, von Sozialpartnern �u sprechen, wenn nur 

zwei von jenen vier organisationen gemeint sind, die man 

üblicherweise als "Sozialpartner" bezeichnet. 

Die l';.usführungen in diesem Abschnitt sollen nicht über 

Ge!:.:>ühr ausgedehnt uerden, sie dürfen jedoch aus Gründen 

der Dokumentation in �ieser Stellungnahme nicht fehlen. 

Immerhin hat die l-mkLlndigung des Gesetzgebungsvorhabens 

ernste Sorge und Befremden im Bereich der Mitglieder der 

land- und forstwirt schaft lichen Berufsvertretung und im 

land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaftswesen aus­

gel�st. Es ist dabei der Eindruck entstanden, daß drohende 

Verschlechterungen nicht erkannt worden seien, wenn der 

Entuurf sich doch auf eine sozial:?artnerschaftliche 

Absprache stütze. 

IV. 

Zu \'1ei teren Bestimrnungen 

Zu � 1 (Wirtschaftliche Betrachtungsweise): 

Der derzeit geltende � 53 Kartellgesetz ordnet wirtschaftliche 

�etrachtungsweise für die Beurteilung von Sachverhalten 

an. Nach dem Entwurf hat die Auslegung des Gesetzes in wirt­

schaftlicher Betrachtungsweise zu erfolgen. Gegen diese 

Erweiterung bestehen Bedenken. Sie scheint auch über das 

Vorbild aus dem A.bgabenverfahren (�� 21 hundesabgabenord­

nung) hinauszugeh�n. Die Anwendung einer weitl�ufigen Aus­

legungsregel auf ein so formales Gesetz wie das Kartellge­

setz erscheint problematisch. Pehlt es bei der Vollziehung 

an Vertrautheit mit der Genossenschaftsstruktur. so kann es 

leicht zu Konflikten zwischen wirtschaftlicher betrach­

tungsvveise und \. arteigenen" Organi sationselementen der Ge­

nossenschaften kommen. 
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Zu f: 5 (Ausgenommene ·�'!irtschaftsz,veige) � 

Kredi tunternehmungen sind hier in �..: 1 nur ausgenommen, 

sovleit sie der Aufsicht des Bundesministers für Finanzen 

auf Grund des Kreditwesengesetzes unterliegen. Dies ist 

eine 3inengung gegenüber � 5 Abs 1 Z 4 des geltenden Ge-

set zes. Dies auch deswegen v vIeil nun ausdrücklich feststeht ( 

daß die Abschnitte V bis XVI anzuwenden sind, und zwar 

auch soweit die Kreditunternehmung der Aufsicht nach dem 

Kreditwesengesetz unterliegt. Eine begründung für diese 

Doppelgeleisigkeit erscheint nicht gegeben. Die vorgeschla­

gene Anderung wird daher nicht für richtig gehalten. 

�um X. und XI. Abschnitt (Kartellgericht und Kartelloberge­

richt, Parit�tischer Ausschuß) = 

Die langj�hrigen �rfahrungen mit dem Kartellverfahren nach 

dem geltenden Gesetz haben gezeigt, daß die ?r�sidentenkon­

ferenz der Land\<.Jirtschaftskammern zwar in wichtige Informa­

tionsflüsse eingeschaltet ist (Verst�ndigung von Anmeldungen 

und Eintragungen� h�glichkeit. fehlende oder erg�nzende 

Meldungen zu begehren: Z.u. �§ 21, 37. 44, 50 usw.), daß 

ihr jedoch die tlitHirkung an den entscheidenden Phasen des 

Kartellverfahrens gesetzlich verwehrt ist. Die hestimmungen 

des � 6i; Abs J. U.�tellung eines Beisitzers des Kartellge­

richtes ) , �;, 91 Abs 1 Z :t (Parteisteilung ) und ��; 111 Abs 3 

(Gutachten in einem Jtrafverfahren) haben nicht mehr als 

theoretische bedeutung erlangt, da �s kaum Kartelle gibt, 

die ausschließlich �aren zum Gegenstand haben, die in der 

Anlage zum Kartellgesetz angeführt sind. Dies w�re aber 

Vorausset zung für öas iriirksamwerde.n der genannten jJjitwir­

kungsrechte der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­

kammern. Insgesamt erscheint somit derzeit eine wirksame 

und ange:llessene Vertretung der land- und forst\virtschaf­

tlichen Berufsvertretung als Repr�sentanz der Land- und 

Forstw�rte, besonders auch als K�ufer von Erzeugnissen 
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der gewerblichen Wirtschaft, nicht gegeben. Dieses Defizit 

w�rde durch die vom Entwurf vorgeschlagene Ausweitung der 

Aufgaben des Parit�tischen Ausschusses noch verst�rkt. Ohne 

in diesem Stadium ins Detail zu gehenr meldet die Präsiden­

tenkofcrenz der :Sanci\"irtschaftskaftlIüern daher schon jetzt 

den Antrag auf st�rkere und vor allem praktisch besser 

wirksame �it wirkun s im Kartellverfahren an. 

v. 

Sozialpartner-Beratungen 

Nachdr�cklich wird vorgebracht, daß einer Befassung der 

Bundesregierung und einer Weiterleitung an die Organe der 

�undesgesetzgebung die Erzielung einer einvernehmlichen 

Auffassung der (aller) Sozialpartner vorangehen m�ßte. Die 

pr�sidentenkonferenz beruft sich dabei auf eine dar�ber 

zwischen allen Sozialpartnern erzielte tibereinkunft und 

richtet an den Herrn Bundesminister f�r Justiz unter Hin­

weis auf die Ausf�hrungen unter III das höfliche Ersuchen, 

ein positives Ergebnis solcher Beratungen abzuwarten, bevor 

der Entwurf weiter verfolgt wird. 

VI. 

Erg�nzungsvorbehalt 

hit ��cksicht auf die �berragende bedeutung der die Genos­

senschaften und die Forstwirtschaft betreffenden Regelungen 

wurde von beinerkungen zu anderen !:cc:stir:'Iilungcn woi tgehend 

abgesehen. ?�r we i t eres Vorbringen wird jedoch ein ausdr�ck­

licher Ergänzungsvorbehalt angebracht. 

• 
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Das Pr�sidium des 2ationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch Übersendung von 25 Abzügen verständigt. 

Der ":?räsident � Der Generalsekretär: 

1 Beilage 
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